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Unternehmensteuer

BFH: Auswirkungen des BilMoG auf Gesellschafterebene

Ein entgeltlicher Erwerb eigener Anteile durch die Gesellschaft stellt auf der Ebene des
veräußernden Gesellschafters – auch nach den handelsrechtlichen Änderungen durch das
BilMoG – ein Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 17 EStG dar (Bestätigung des BMF-Schreibens
vom 27.11.2013). Die Qualifizierung des Vorgangs auf Gesellschaftsebene durch das BilMoG
nicht als Erwerbsvorgang bewirkt keine korrespondierende oder spiegelbildliche steuerliche
Behandlung auf der Gesellschafterebene.

Sachverhalt
Die Klägerin hielt im Privatvermögen Anteile an einer GmbH, die sie im Streitjahr 2011 unter
anderem an diese veräußerte. Die GmbH gliederte einen Betrag aus der freien
Gewinnrücklage in eine zweckgebundene Rücklage zum Erwerb der eigenen Anteile um. Die
Klägerin war der Ansicht, dass der Gewinn aus der Anteilsveräußerung an die GmbH
(Erwerb eigener Anteile) bei ihr nicht der Besteuerung nach § 17 EStG unterliege. Dem
widersprachen Finanzamt und FG.

Entscheidung
Das FG habe zu Recht die entgeltliche Übertragung des Geschäftsanteils an die GmbH
(Erwerb eigener Anteile) als Veräußerung i.S.d. § 17 Abs. 1 EStG angesehen und die von der
GmbH gebildete Rücklage zum Zweck des Erwerbs eigener Anteile nicht als nachträgliche
Anschaffungskosten der Klägerin auf den von der GmbH erworbenen Geschäftsanteil
qualifiziert.

Nach Verwaltungsauffassung stellt aus der im Streitfall maßgebenden Sicht der
Anteilseignerin auch ein entgeltlicher Erwerb eigener Anteile durch die GmbH ein
Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 17 EStG dar (vgl. BMF-Schreiben vom 27.11.2013). Der BFH
schließt sich dieser Ansicht an.

Das gilt nach Auffassung des BFH deshalb, weil die auf der Ebene der Gesellschaft
anknüpfenden handelsrechtlichen Änderungen durch das BilMoG keine neuen Regelungen
hinsichtlich der in Rede stehenden Gesellschafterebene beinhalten. Der Erwerb eigener
Anteile ist auf Gesellschaftsebene entsprechend der durch das BilMoG geänderten
handelsrechtlichen Vorschriften (§ 272 Abs. 1a und 1b HGB) steuerrechtlich nicht mehr als
Erwerbsvorgang, sondern nach dem BMF-Schreiben vom 27.11.2013 als Teilliquidation und
somit wie eine Kapitalherabsetzung zu behandeln. Aufgrund der Trennung der
Gesellschafts- von der Gesellschafterebene und des Fehlens eines steuergesetzlichen
Korrespondenzprinzips zwischen beiden Ebenen, ist für den Erwerb eigener Anteile durch
die Gesellschaft keine mit der steuerrechtlichen Behandlung bei der Gesellschaft
korrespondierende Behandlung auf der Gesellschafterebene vorgegeben.

Zudem mindere die von der GmbH zum Erwerb eigener Anteile gebildete Rücklage nicht als
nachträgliche Anschaffungskosten den von der Klägerin bei der Veräußerung des Anteils an
die GmbH erzielten Veräußerungsgewinn. Grundsätzlich können den (nachträglichen)
Anschaffungskosten einer Beteiligung nur solche Aufwendungen des Gesellschafters
zugeordnet werden, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer
offenen oder verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen (vgl. BFH-Urteil vom
11.07.2017). Der anteilige Gewinnvortrag, Jahresüberschuss oder thesaurierte Gewinne
gehören nicht zu den nachträglichen Anschaffungskosten (vgl. BFH-Urteil vom 08.02.2011).
Ebenso wenig führe die im Streitfall vorgenommene Umgliederung aus der freien
Gewinnrücklage in eine zweckgebundene Gewinnrücklage zum Erwerb eigener Anteile zu
nachträglichen Anschaffungskosten, da dieser Vorgang die Stellung des Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft nicht berührt (kein Anspruch auf Gewinnausschüttung, keine
Kapitalzuführung von außen, vgl. BFH-Urteil vom 27.04.2000).

Betroffene Normen
§ 17 Abs.1 EStG, § 272 Abs. 1a und 1b HGB
Streitjahr 2011

Vorinstanz



Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 07.09.2016, 1 K 1725/14, EFG 2017, S. 724

Fundstelle
BFH, Urteil vom 06.12.2017, IX R 7/17, lt. BMF-Schreiben vom 10.04.2019 zur
Veröffentlichung im BStBl. II vorgesehen

Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 11.07.2017, IX R 36/15, BFHE 258, S. 427, siehe Deloitte Tax-News  

BFH, Urteil vom 08.02.2011, IX R 15/10, BStBl II 2011, S. 684, siehe Deloitte Tax-News 

BFH, Urteil vom 27.04.2000, I R 58/99, BStBl II 2001, S. 168

BMF, Schreiben vom 27.11.2013, IV C 2-S 2742/07/10009, BStBl I 2013, S. 1615

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=35766
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=163
http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/unternehmensteuer/bfh-rechtsprechungsaenderung-zu-nachtraeglichen-anschaffungskosten.html
http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/private-einkommensteuer/bfh-gewinnvortrag-mindert-nicht-veraeusserungsgewinn.html

	BFH: Auswirkungen des BilMoG auf Gesellschafterebene
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Betroffene Normen
	Vorinstanz
	Fundstelle
	Weitere Fundstellen


